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Amtsgericht Hof

Az '. 15 C 937/08

Abs ch rift

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozes s bevollm ächtiqte;
Rechtsanwälte Heinrich & coll., schilferstraße 47, g5o28 Hof, Gz.: g5/0g

gegen

1 Fröhlich llse, Luisenburgweg 18, 95126 Schwarzenbach a d Saale- Beklagte zu 1 ,

2' HUK'Coburg Algemeine Versicherungs AG, vertreten durch d. Vorstand, Callenberger
str. 29, 96448 coburg, Gz.: schd.-Nr. 0B-1 1-603104118s-R-so3ToO
- Beklagte zu 2 -

Prozessbevollmächtiote zu .1. und 2:
Rechtsanwälte Eckert & Mitter, Rathenaustr. 21, 96515 sonneberg, Gz.: 3g5/0g

wegen Schadensersat2

erlässt das Arntsgericht Hof durch die Richterin am Amtsgericht Hofm ann - Beyer auf Grund
der mündlichen Verhandrung vorn 17.10.200g folgendes

End u rteil

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin
343,94 € nebst 9,5 oÄ Znsen hieraus seit dem 14.03.200g und
vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 43,32 € nebst
Znsen in HÖhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit
dem 15.07.2008 zu zahlen.

/ ' -  
\

1 .



- ) r  L  v  z u v o  l 1 J -  l a ) z f , 'AX
@ o o g / o o 1

- Seite 2 von 6

lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 60 %, die
Bekfagten als Gesamtschurdner 40 % zu trasen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Parteien können die Vollstreckung jeweils gegen
Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % abwenden, es sei denn die
leweilige Gegenseite leistet vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher
Höhe.

Tatbestand

Die Pafteien streiten um restlichen schadensersaz, konkret Mietwagenkosten, aus einem ver-kehrsunfall vom 16.02.2008. Bei diesem wurde der pkw o"t r<iag;;r iü;ta corola, amlichesKennzeichen Ho-l\A/ 624, Erstzulassung 22.06.1990, in schwarzenbach/saale, beschädigt. Fuh-rerin des gegnerischen Pkw rnit dem amtlichen Kennzeichen.Ho-\al 417 wardie Beklagte zu1)' Dieses Fahrzeug ist bei der Beklagten zu 2) haftpflichtversichert.

Außer Streit steht, daß die Beklagten für die haftungsrechflichen Folgen dieses Unfallereignissesin vollem Umfang haften.

Das außergerichtlich erholte sachverständigengutachten kam zu dem Ergebnis, daß ein Total-schaden vorliegt- Die Klägerin hat am 28.0 i.zooa ein Ersa vfahrzerg .*oiü"n. 
'lÄ-zuitrurrn

16'02' bis 28'02'2008 mietete sie, ohne vorher Erkundigungen einzuziehen,;;ij;; rirn1ä"rrirrGmbH ein Fahrzeug an. Dieses wurde nach den Preisen dlrGruppe 3 berechnet, inklusive Haf-tunggreduzierung, Zustellung und Abholung jeweils innerorts uno 2lsatzranier rr-ii'i"rä"rärrt2.228,87 € brutto.

nicht vollkas koversichert. DiesesFahrzeug wurde - vor dem unfall - auch von Herrn wilfried Bötzt rit o"nrüt.

Die Klägeriri erhält eine monatliche Witwenrente in Höhe von77g,11 €. Auf ihrenn Konto befand
sich am 16'02'2008 ein Guthaben von 101,27 €. Über einen Dispositionskreditverfiigte sie nicht.

AUf die unter Fristsetzung zum 13.03.2008 zur Zahlung angeforderten l,fietwagenkosen wurdenseitens der Beklagten 1.175,95€ beglichen. Die Kageiin nätrrrinsichilich der Mietwagenkosten
bei der Firrna Trisf GmbHeinen Stundun$svertr:agzuZnsen in Höhevon g,5 % abgeschlossen.
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Der Klägervertreter war bereits außergerichtlich fur diesen tätig. Aus einem außergerichflich regu-lierten streitwert von 2-429,55 € hat oiä gektagte eine 1,3 Geschäftsgebühr in Höhe von209,30 € bezahlt.

Der Kläger ist der Ansicht, daß der Mietwagenkostenberechnung die Gruppe s der schwacke-Lis-te 2007 zugrunde zu legen sei, wonach sich noch 840,s6 € ergäben. An Nebenkosten seien diehälftige Vollkaskoversicherung, der zweite Fahrer, Zustell- und Abholkosten sowie Kosten derwinterreifen zu erseuen' Daruber hinaus habe aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse derKlägerin vorfinanzierungsbedarf bestanden, weshalb ein z;r;hiö;ä oÄ zuerfolgen habeAn Rechtsanwaltsgebühren sei eine 1,5 Geschäftsgebrlhr angernessen.

Die Klägerin steilt - nunmehr - forgende Anträge:

1' Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner an die Klägerin offene Mietwagen-kosten in Höhe von weiteren 840,56 € nebst g,SvoZnsen hieraus seit 14.03.200g zu be-zahlen.

2' Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner an die Klägerin außergerichlicheRechtsanwaltsgebühren in Höhe von 138,28 € nebst 5 %-punkten Znsen über dem Basis-zinssatz aus 88,30 € seit Rechtshängigkeit der Klage vom a4.07.200g sowie weiteren5 %-Punkten Znsen uber den Basiszinssatz aus 49,gg € seit Rechtshängigkeit der Klage-erweiterung vom 12.09.200g zu bezahlen

Die Beklagten sind der Ansicht, dass der schadensberechnung die Ergebnisse einer Erhebungdes Fraunhoferinstitutes zugrunde zu legen sind. 
...9.-.'

Wegen des weiteren Vortrags der parteien wird auf das prrotokoll der mündlichen Verhandlungvom 17'10'2008 (Bl. 127 n, die Klage vom 04.07.2008 (Bt. 1n,die Klageerweiterung vorn12'08'2008 (Bl' 86 fF), die Klageenrviddrung vom 28.07.2008 (Bt. 32 n sowie die weiter gewech-seften Schriftsätze Bezug genom men.

Entscheid u ngsg rü nde

A-

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Amtsgericht Hof sachlfch und örgic h zurEntschei-
dung zuständig.

B .

Die Klage ist auch teilweise begründet. Der Klägerin steht gegen die Beklagten gemäß den SS 7SIVG, 823, 249 Abs ' 2 Satz 2 BGB, 3 Aft.1 PfIVG ein Anspiuch auf Tantun! weiterer g43,g4 €
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nebst Znsen und vorgerichtlicher Kosten, wie aus dem Tenor ersichflich, zu.

i 't

An noch offenen Mietwagenkosten sind der Klägerin weitere 343,94 €zuerstatten.

1' Bereits aus der Höhe des der Klägerin durch die Firma -::r|,.| berechneten Tagestari-fes von 115,43 € brutto ergibt sich, daß es sich hierbei um einen unfallers avtarifhandelt.Dieser wäre nur zu ersetzen, wenn er im sinne des $ 24g Abs . 2 sav 1 BGB erforder-lich wäre, ein "verständiger, wirtschaftlic]r vernünftig ä"nk*nder lr/ensch in der Lage desGeschädigten die Kosten "für zweckmäßig uno notwendig halten,, dürfte, nachdem er"nach dem wirtschaftlichkeitsgebot gehalten" ist "im narräen J", in* Zumutbaren vonmehreren möglichen den wirtschaffilheren weg der schadensbehebung zu wählen,,(vgl' nur BGH, versäumnisurteil vom '13.06.2006, 
vl zR 161/05,t. Allenfalls ,,Besonderhei-

ten mit Rücksicht auf die unfallsituation" könnten einen "gegenüber dem Normaltarif höhe-ren Preis rechtfertigen" (vgl. BGH a.a.o ) Derartige Besonderheiten sind hier nicht ersicht-lich' lm Gegenteil ergibt sich irn vorliegenden ralt, oal3 die tatsächlich entstandenen MiJ- 
' 

?wagenkosten mit insgesamt mehr als 2 2Q0,--€ um deuilich mehr als 100 % uber ju, 
.wert des bei dem unfallereignis vom ß.a2.2a08 beschädigten p]$v f{räö; -äün i"g"n

2 Demgemäß sind die erforderlichen Mietwagenkosten gem. S 287 zpozu schätzen. Die-ser schätzung legt das Gericht die schwacke-Lis te zöoi ,oätt rritnmetisctres Mittet derPostleitzahl 950, Gruppe 3 zugrunde.

Danach ergeben sich bei insgesamt 13 TagenAnmietung einmal der wochenpreis rnit5a2'84 € sowie 2mal der 3-Tagespreis mit'ieweits isi,s3 €, insgesamt damit 1.02a,-- €.Hiervon sind 3 % Eigenersparnis abzuziehen, so daß g8g,40 € verbleiben.

Hinzu komrnen 20 o/o Vorfinanzierungsbedarf. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kläge-rin sind unbestritten, insbesondere hinsichtlich der monaflichen Renteneinkünfte und desKontostandes am Tag des Verkehrsunfalles auch belegt. Hieraus ergibt sich, daß die Klä-gerin bereits nicht in der Lage war, die erforderlichen Mietwagenkosten vorzufinanzieren.Unbestritten verfügte sie auch nicht über einen Dispositionskredit, so daß - wie ausge-führt - ein 2jo/oiger Zuschlag zu berechnen ist, wonach sich dann im Sinne des g 249Abs' 2 Satz 1 BGB erforderliche Mietwagenkosten in Flöhe von 1 .le, ,ia{"rgeben,

Weiter hinzuzurechnen ist die hälftige Haftungsbefreiung rnit 1 62,44 €.

Anch die Kosten des zweiten Fahrers mit brutt o 170J7 esind zu addieren. Es bleibt derKlägerin unbenommen, ihr Privatleben derart zu gestalten, oaßJ;il;;;;r="ug einemDritten zur Verfügung stellt. Dies hat auch dann * g"rt"r, *n.r inr;*ärund einesnicht selbst verschuldeten verkehrsunfalles nicht nr.Itrort'ist und ein Mietfahrzeug in An-spruch genommen werden muß

lnsgesarnt ergeben sich damit 1.519,89 €. Nach Abzug der bereits ausgeglichenen
1 175,95 € verbleiben zur hhlung noch 343,94 €,

Die sich nach der Umfrage des Frauenhofer lnstitutes ergebenden Mietwagenpreise wa-
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ren der schä2ung gem' S 287 zPo nicht zugrund ezulegen Naeh ständiger Rechtspre-chung des BGH kommt es auf die ortlichen Verhältnisse an, wofür eine Auflistung nachnur den beiden vorderen zahlen der Postleitzahl nicht ausreichend ist, nachdem diese Artvon Zusammenfassung ein viel zu großes Gebiet umfaßt, nach unbestrittener Darstel-lung der Klägerseite nicht nur den Bezlrk Hof, sondern darüber hinaus auch die BezirkeKulmbach und Bayreuth sowie Teile der Bezirke Bamberg und Amberg.

il.

Nachdem das Gericht aufgrund der wirtschaftlichen verhältnisse der Klägerin von Vorfinanzie-rungsbedarf ausgeht haben die Beklagten auch stundungszinsen in Hcthä von g, s o/o die der Hö-he nach unstreitig sind, als schadensärsatz auszugreichen.

Schließlich sind auch die vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltsgebuhren mit insgesamt ei-ner 1'3 Gebuhr aus einem Gesarntstreitwert von 2.773,49 € zuersetzen. Diese Gebuhr beläuftsich auf 245'70€ netto, abzüglich der aus dem außergerichflichen Regulierungswert von2'429'55 € bereits gezahlten Gebühr in Höhe von 20g,30 € ver:bleiben noch 36,40 €, zzgl der19%igen Mehnruertsteuer beläuft sich der Gesamtbetrag auf 43,32€.

lm übrigen war die Klage abzuweisen.

I.

Hinsichtlich der Mietwagenkosten waren die winterreifen - sowie Zustell- und Abholkos- ? |ten nicht in die Berechnung einzustellen.

Zu lefzterem ist auszuführen, daß jeder Vermieter die trfietsache in einem gebrauchstaugli-chen Zustand zurVerfügung zu stellen hat, was in rn""* ö.g.rol.j.ri.t, daß einFahrzeug irn winter mit winterreifen auszustatten ist_ 
--v-'rv vvvvv'

Hinsichtlich der fustell- und Abholkosten ist darauf hinzuweisen, daß - nach nunmehr be-richtigtem Voftrag - das Fahrzeug innerorts, also innerhalb des sfadtgebietes Hof uberge-ben und wieder abgeholt worden ist. Bei einer derartigen Entfernung, auch einer solchenvon 4 km, ist es einem Geschädigten durchaus zuzumuten rnit öffenflichen Verkehrsmit-teln zur Vermietstation zu fahren, wobei die entsprechende Fahrkarte in derAuslagenpau-schale enthalten ist und zwar unabhängig davon, oo es sich um ein Wochenende odereinen Arbeits- bzw Werktag handelt. 
-

Des weiteren war der schadensersatzberechnung auch nicht oie Gruppe 5 der schwa-
cke Liste zugrund e zu regen, sondern nur die crröp" 3

7lmeinenistdaraufh inzuweiSen,daßberei tsdieHHihrerRechnungnur
die Tarifgruppe 3 zugrunde gelegt hat. Des weiteren siänt außer Streit, daß das bei demUnfaflereignis vom 16-02.2008 beschädigte Fahrzeug der Klägerin 

"rrirrt, ",22'06'1990 zugelassen worden war, damit im Zeitpunt*t des Unfalles nahezu 1g Jahre alt
war' ln diesem Fatl ist das Gericht der Arsicht, - entsprechend der Handhabung beirn Nut-
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zungsausfall - daß ein derart bejahrtes Fahrzeug um 2 Gruppen herabzustufen und nun-mehr nur noch in die Gruppe 3 einzuordnen ist.

il.

Eine 1'5 Geschäftsgebühr war nicht zu ersetzen. Nur am Rande sei darauf hingewiesen, daßes sich bei einer 1,3 Geschäftsgebühr nicht um eine Mindestgebühr handelt, sich eine solchevielmehr auf eine 0,5 Gebühr beläuft. Die Regulierung von Verkehrsunl,ällen, auch bei streitigenMietwagenkosten, sind das "tägliche Brot" eines Alrwaltes. Die vorliegenden tatsächlichen und ju-ristischen umstände waren nicht schwierig - wenn auch teifweise streitig - Die Arrgelegenheitwar auch nicht umfangreich, so daß es oeioer Kappungsgrenze von 1,3 sein Bewenden habenmuß' Mit der Erholung eines Gutachtens der Rechtsan*rlt xrmmer bedarf es nicht. Ein sol-ches wäre nur erforderlich gewesen, wenn es um Gebührenforderungen gegen den eigenen Man-danten geht, nicht jedoch wenn ein Dritter im wege des schadensersaaJs Arrwaltsgebührenzu ersetzen hat.

D -

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 92 Abs. 1 zPo, diejenige über die vorläufige Vollstreckbar-keit auf den gg 70g Nr. 11,711 ZpO.

gez.

Hofmann - Beyer
Richterin am Amtsgericht

Verkündet am 23. 1 0.200g

P,..iß::;sekr
Urkundsbeamter der Geschäfts stelle


